
 
 
 
 ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN DER OBERÖSTERREICHISCHEN                              ZH-98
 
 VERSICHERUNG-AG FÜR DEN ZuHAUS-STANDARDSCHUTZ
 
 
 
 (für die Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser, Haftpflicht-
 
 versicherung für Haus- und Grundbesitz, soweit Gegenstand
 
 des Versicherungsvertrages)
 
 
 
 
 Der ZuHaus-Standardschutz ist entweder eine Einzelversicherung oder eine Bündelversicherung von min-
 destens 2 Versicherungsverträgen der Sparten
 
 - Feuer
 - Sturmschaden
 - Leitungswasser
 - Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz
 
 in einer Polizze, wobei jede Sparte als eigener rechtlich selbständiger Vertrag gilt.
 
 
 Darüber  hinaus können im Rahmen dieser Bündelversicherung weitere Versicherungsverträge abgeschlos-
 sen werden.
 
 Bei  Wegfall  eines oder mehrerer Versicherungsvertrages/-verträge bzw. des versicherten Interesses,
 aus  welchem Grund auch immer, gilt hinsichtlich des/der verbleibenden  Versicherungsvertrages/-ver-
 träge bzw. Interesses des ZuHaus-Keine-Sorgen-Schutzes der jeweils geltende  Unternehmenstarif  nach
 Maßgabe des vereinbarten Deckungsumfanges.
 
 Die  versicherte(n) Sparte(n) sowie vereinbarte(n) Versicherungssumme(n) ergibt/ergeben sich aus der
 Polizze.
 
 Für  die Verträge der einzelnen versicherten Sparten gelten die zur jeweiligen Sparte in der Polizze
 ausgewiesenen
 
 - Allgemeinen Versicherungsbedingungen;
 - in den Sparten Feuer, Sturm, Leitungswasser und Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz,
   die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen für den ZuHaus-Standard-Schutz;
 - Ergänzende  Versicherungsbedingungen  und Klauseln nach Maßgabe der versicherten Sparten bzw. ver-
   einbarten Zusatzdeckungen.
 
 Die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen für den ZuHaus-Standard-Schutz
 gelten in der
 
 - Feuerversicherung
 - Sturmschadenversicherung
 - Leitungswasserversicherung
 - Haftpflichtversicherung für den Haus- und Grundbesitz
 
 und zwar insoweit, als für diese Sparten im auf der Polizze angeführten
 Umfang Versicherungsschutz besteht.
 
 
 1. SELBSTBEHALT
 
 Der  Versicherungsnehmer trägt in jedem Schadenfall einen allenfalls vereinbarten und in der Polizze
 gesondert ausgewiesenen Selbstbehalt.
 
 
 2. ANERKENNUNG DER GEFAHRENUMSTÄNDE
 
 Der Versicherer erklärt, daß ihm bei Vertragsabschluß sämtliche erheblichen Gefahrenumstände bekannt
 geworden sind, es sei denn, daß irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen wurden. Unbeabsichtigte
 Fehler  beim Abschluß des Versicherungsvertrages, etwa versehentlich unterbliebene Anzeigen oder An-
 meldungen beeinträchtigen die Ersatzpflicht nicht. Sie sind jedoch nach  Bekanntwerden  unverzüglich
 zu  berichtigen.  Gleichfalls bleibt die Verpflichtung des Versicherungsnehmers,  eine  nachträglich
 eingetretene Gefahrenerhöhung gemäß § 27 VersVG anzuzeigen, unberührt.
 
 Dies  bezieht  sich  nicht  auf Auflagen der Behörde (Baubehörde, Feuerpolizei, Brandverhütung), die
 nicht erfüllt oder eingehalten werden.
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 3. WERTANPASSUNG NACH DEM BAUKOSTENINDEX (BKI):
 
 3.1. Die Versicherungssumme bzw. Prämienbemessungsgrundlage erhöht bzw. vermindert sich jährlich bei
      Hauptfälligkeit  der  Prämie  um  den Prozentsatz, der den Veränderungen der Baukosten seit der
      letzten Prämienhauptfälligkeit bzw. seit der letzten Wertanpassung entspricht. Im gleichen Aus-
      maß wird die Prämie erhöht bzw. vermindert.
 
 3.2. Für  die Berechnung des Prozentsatzes der Veränderung wird der Baukostenindex (Baumeisterarbei-
      ten) des Österreichischen Statistischen Zentralamtes herangezogen. Wird der oben genannte Index
      nicht mehr veröffentlicht, so ist der an seine Stelle getretene Index heranzuziehen.
 
      Die    Prozentsätze    der    Veränderungen    werden    nach   folgender   Formel   ermittelt:
      P = 100 x (IA : Io - 1)
 
      P  = Prozentsatz der Veränderung
      Io = Index, Stand der letzten Wertanpassung (Ausgangsindex)
      IA = Index zum Zeitpunkt der neuen Wertanpassung (aktueller Index)
 
      Es  wird  der  jeweils letztmals vor Prämienhauptfälligkeit veröffentlichte Index verwendet; es
      wird daher jener Index herangezogen, der jeweils drei Monate vor der Hauptfälligkeit Gültigkeit
      hatte.
 
 3.3. Diese Vereinbarung (Wertanpassungsklausel) kann für sich allein von jedem Vertragspartner jähr-
      lich  mit  einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf den Zeitpunkt der Hauptfälligkeit der Prämie
      schriftlich gekündigt werden.
 
 
 4. ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR WOHNGEBÄUDE
 
 4.1. Baubestandteile
 
      Wohngebäude  sind  mit  allen  Baubestandteilen - ausgenommen Verglasungen aller Art (zB Kunst-
      stoffverglasungen,  Lichtkuppeln) in der Sturmversicherung - über und  unter  Erdniveau  versi-
      chert; dabei zählen zu den Baubestandteilen auch:
 
      - Blitzschutzanlagen
      - Elektro-, Gas- und Wasserinstallation samt Zubehör, jedoch ohne angeschlossene Einrichtungen
          und Verbrauchsgeräte
      - Sanitäranlagen, das sind Klosetts, Bade- und Wascheinrichtungen
      - Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Warmwasserbereitungsanlagen,
      - Aufüge.
 
 4.2. Gebäudezubehör
 
      Soweit im Eigentum des Gebäudeeigentümers befindlich, ist auch folgendes Gebäudezubehör mitver-
      sichert:
 
      - fest  eingebaute Trennungswände, Zwischendecken, Wand- und Deckenverkleidungen, nicht jedoch
        Einbaumöble
      - gemauerte Öfen
      - Jalousien, Markisen und Rolläden samt Betätigungselementen
      - Balkonverkleidungen - Außenantennen (sofern keine Leistung aus einer anderen Versicherung be-
        ansprucht werden kann), - Torsprech- und Gegensprechanlagen, Torbetätigungsanlagen
      - Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen
 
 5. Regreß
 
 
 Soweit  der Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Versicherten den Schaden ersetzt, gehen allfäl-
 lige  Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers oder Versicherten gegen Dritte auf den  Versi-
 cherer über (Art. 11 AFB).
 Der  Versicherer verzichtet jedoch auf diesen Regreßanspruch, wenn sich der Ersatzanspruch gegen ei-
 nen Wohnungsinhaber, dessen Hausangestellten oder gegen einen im gemeinsamen Haushalt lebenden Fami-
 lienangehörigen (auch Lebensgefährten) richtet.
 
 Dieser Regreßverzicht gilt nur dann, wenn der Ersatzpflichtige den Schaden weder grobfahrlässig noch
 vorsätzlich herbeigeführt hat.
 
 
 6. Nebenkosten
 
 Nebenkosten und zwar
 - Feuerlöschkosten
 - Bewegungs- und Schutzkosten
 - Abbruch- und Aufräumkosten
 - Entsorgungskosten (ohne Erdreich)
 
 sind insgesamt auf erstes Risiko bis zur Höhe der vereinbarten und in der Polizze ausgewiesenen Ver-
 sicherungssumme mitversichert.
 
 
 Entsorgungskosten sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung:
 
 Diese Kosten müssen verursacht werden durch
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 - eine im Rahmen der AFB versicherte Gefahr und
 - am Versicherungsort befindliche versicherte Sachen.
 
 Versichert ist jeweils nur die kostengünstigste Abwicklung, wenn gemäß den gesetzlichen oder behörd-
 lichen Bestimmungen verschiedene Möglichkeiten der Entsorgung zulässig sind.
 
 - Entsorgungskosten,  die  durch  Kontamination von Erdreich, Gewässern oder Luft verursacht werden,
   sind nicht versichert.
 
   Bei  Vermischung von nicht versicherten Sachen mit versicherten Sachen werden nur die Entsorgungs-
   kosten für die versicherten Sachen ersetzt.
 
   Entstehen  Entsorgungskosten für versicherte Sachen, die bereits vor Eintritt des Schadenereignis-
   ses  kontaminiert waren (Altlasten), so sind nur jene Kosten versichert, die den für die  Beseiti-
   gung der Altlasten erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob  und wann
   dieser Betrag ohne das Schadenereignis aufgewendet worden wäre.
 
 - Untersuchungskosten sind Kosten, die dadurch entstehen, daß durch behördliche oder sachverständige
   Untersuchung festgestellt werden muß, ob
   - gefährlicher Abfall oder Problemstoffe,
   - Sachen,  die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen unter-
     liegen,
     angefallen, wie diese zu behandeln und/oder zu deponieren sind.
 
   Gefährlicher   Abfall   und  Problemstoffe  sind  im  Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes  (AWG),
   BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 155/94, zu verstehen.
 
 - Abfuhrkosten sind Kosten des Transportes zum Zweck der Behandlung oder zur Deponierung.
 
 - Behandlungskosten sind Kosten für Maßnahmen, welche dazu dienen, gefährlichen Abfall/Problemstoffe
   oder  Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen un-
   terliegen, im Sinn des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG), BGBl. 325/90 in der  Fassung  BGBl. 155/94
   zu verwerten, zu beseitigen oder deponiefähig zu machen.
 
   Die  Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der vereinbarten Versi-
   cherungssumme unter der Voraussetzung versichert, daß die Zwischenlagerung dem Versicherer  unver-
   züglich angezeigt wird.
 
 - Deponierungskosten  sind Kosten der Deponierung einschließlich der für die Deponierung zu entrich-
   tenden öffentlichen Abgaben.
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